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Bilanz zum 31. Dezember 2022 
 
 

Aktivseite 
 

   31.12.2022  31.12.2022  31.12.2021 
   EUR  EUR  EUR 

        
 

A. Anlagevermögen 
  

       
 I. Immaterielle Vermögensge-

genstände 
  

       
 1. entgeltlich erworbene Kon-

zessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten 
und Werten 

  

   3.263,00   4.096,00 
 II. Sachanlagen          
 1. andere Anlagen, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung 
  

   30.147,00   6.710,00 
 

B. Umlaufvermögen 
  

       
 I. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände 
  

       
 1. Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 
  

36.771,50      0,00 
 2. sonstige Vermögensgegen-

stände 
  

31.893,31   68.664,81   19.118,12 
        
 II. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks 

  

   259.231,44   421.335,83 
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 
  

   
5.019,75 

  
8.282,65 

  SUMME AKTIVA   
   366.326,00   459.542,60 
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Bilanz zum 31. Dezember 2022  

 

Passivseite 
 
 

   31.12.2022  31.12.2022  31.12.2021 
   EUR  EUR  EUR 

        
 

A. Eigenkapital 
  

       
 I. Gewinnvortrag      111.071,46   143.995,92 
 II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag      7.472,19   -32.924,46 
 

B. Rückstellungen 
  

       
 1. Steuerrückstellungen   26.300,70      15.937,87 
 2. sonstige Rückstellungen   2.700,00   29.000,70   2.700,00 
 

 
 

     
 

C. Verbindlichkeiten 
  

       
 1. Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 
  

111.977,70      148.553,56 
 2. sonstige Verbindlichkeiten   71.607,67   183.585,37   23.349,78 
        
  - davon aus Steuern in EUR: 

60.284,77 (21.678,87) 
  

       
  - davon im Rahmen der so-

zialen Sicherheit in EUR: 
2.350,18 (1.670,91) 

  

       
 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 
  

   
35.196,28 

  
157.929,93 

  SUMME PASSIVA   
   366.326,00   459.542,60 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
 

vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  

  
 
 

   2022  2022  2021 
   EUR  EUR  EUR 

        
 1. Umsatzerlöse      355.712,63   336.789,97 
 2. sonstige betriebliche Erträge      1.491.705,51   508.195,44 
 3. Personalaufwand          
 a) Löhne und Gehälter   -655.607,67      -268.574,73 
 b) soziale Abgaben und Aufwen-

dungen für Altersversorgung und 
für Unterstützung 

  

-113.967,16   -769.574,83   -35.488,26 
        
 4. Abschreibungen          
 a) auf immaterielle Vermögensge-

genstände des Anlagevermögens 
und Sachanlagen 

  

   -6.592,39   -2.205,47 
 5. sonstige betriebliche Aufwendungen      -1.036.885,36   -555.703,54 
 6. Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag 
  

   -26.893,37   -15.937,87 
 7. Ergebnis nach Steuern      7.472,19   -32.924,46 
 8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag      7.472,19   -32.924,46 

  
 
 



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022 
OSB-Alliance - Bundesverband für Souveränität e.V.      
10117 Berlin  
 
 
 

 
- 6 - 

 

 

Kontennachweis Aktivseite  
 
 
Pos Konto Bezeichnung 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 
   EUR EUR EUR 

      
1230 *** entgeltlich erworbene Konzessio-

nen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten  3.263,00 4.096,00 

 140 Lizenzen an gewerblichen Schutz-
rechten und ähnlichen Rechten und 
Werten 3.263,00  4.096,00 

      
1300 *** andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung  30.147,00 6.710,00 
 690 Sonstige Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 30.147,00  6.710,00 
      
1590 *** Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen  36.771,50 0,00 
 1200 Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 36.771,50  0,00 
      
1640 *** sonstige Vermögensgegenstände  31.893,31 19.118,12 
 1301 Sonstige Vermögensgegenstände - 

Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.703,74  0,00 
 1350 Kautionen 3.742,41  1.117,41 
 1421 Umsatzsteuerford. lfd. Jahr 3.426,15  6.917,73 
 1422 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr 0,00  9.740,24 
 1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folge-

jahr abziehbar 9.823,01  1.485,80 
 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 198,00  193,43 
 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,00  -336,49 
      
1710 *** Kassenbestand, Bundesbankgut-

haben, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten und Schecks  259.231,44 421.335,83 

 1800 LB BW 2625696 14.561,09  108.806,27 
 1830 LB BW 405397291 0,00  307.271,72 
 1840 Spk. Bremen Kto. 83158758 149.390,02  5.078,82 
 1850 Spk. Bremen Kto. 83158774 95.280,33  179,02 
      
1810 *** Rechnungsabgrenzungsposten  5.019,75 8.282,65 
 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 5.019,75  8.282,65 
      
 *** SUMME AKTIVA  366.326,00 459.542,60 
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Erläuterungen zum Jahresabschluss 
 

Aktivseite       
 
 

     EUR  EUR 

        
1301 Sonstige Forderungen      
        
 atene KOM GmbH, Kongressfonds Berlin 4.260,00   
 OSISM GmbH, Rückforderungen   10.443,74  14.703,74 

        
1350 Kautionen       
        
 Contora Sicherheitsleistung  1.117,41   
 Wework, Sicherheitskaution  2.625,00  3.742,41 

        
1421 Umsatzsteuer lfd. Jahr      
        
 Umsatzsteuer-Voranmeldung 10/2022 NZ -731,10   
 Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/2022 Erstattg. 2.122,26   
 Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2022 NZ -9.370,67   
 Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2022 Erstattg. 11.405,66  3.426,15 

        
1434 Vorsteuer Folgejahr abziehbar     
        
 Universität Bonn Rg.31.01.2023 9.690,00   
 Lisa Reisch 12/2022 Rg.02.01.2023 120,58   
 div.Telekom,documents GmbH  Rg.2023 12,43  9.823,01 

        
        
3300 Verbindlichkeiten aus Liefungen und Leistungen - Soll-Saldo  
        
 Forderung Motel Frankfurt (Übernachtung) 198,00  198,00 

        
        
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung     
        
 Odoo Lizenzen 01.01.2023- 27.09.2023 2.709,12   
 HumHub GmbH, Hosting 01.01.2023- 14.04.2023 297,00   
 DeepL SE, Pro Starter 01.01.2023- 15.06.2023 168,22   
 Veed, Videotool Itrich 01.01.2023- 31.07.2023 154,00   
 Relution GmbH,Software 01.01.2023- 19.09.2023 189,00   
 Radisson Blu, Übern.Otto 16.01.2023- 18.01.2023 298,00   
 Contora GmbH, Servicepauschale 01.2023 370,65   
 Mittwald, Webhosting 01.01.2023- 26.10.2023 220,90   
 Tagesspiegel, Digitalis. 01.01.2023 31.01.2023 149,00   
 Diverse Kleinrg. Bezahlt für 2023 463,86  5.019,75 
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Kontennachweis Passivseite  
 
 
Pos Konto Bezeichnung 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 
   EUR EUR EUR 

      
2110 *** Gewinnvortrag  111.071,46 143.995,92 
 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung 111.071,46  143.995,92 
      
2115 *** Jahresüberschuss/-fehlbetrag  7.472,19 -32.924,46 
      
2330 *** Steuerrückstellungen  26.300,70 15.937,87 
 3035 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 

5b EStG 20.456,00  7.673,00 
 3040 Körperschaftsteuerrückstellung 5.844,70  8.264,87 
      
2350 *** sonstige Rückstellungen  2.700,00 2.700,00 
 3070 Sonstige Rückstellungen 1.200,00  1.200,00 
 3095 Rückstellungen für Abschluss- und 

Prüfungskosten 1.500,00  1.500,00 
      
2460 *** Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen  111.977,70 148.553,56 
 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 111.977,70  148.553,56 
      
2510 *** sonstige Verbindlichkeiten  71.607,67 23.349,78 
 3501 Sonstige Verbindlichkeiten - Rest-

laufzeit bis 1 Jahr 8.972,72  0,00 
 3701 Verbindlichkeiten aus Steuern und 

Abgaben - Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.529,74  12.025,89 
 3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und 

Kirchensteuer 43.755,03  9.652,98 
 3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der 

sozialen Sicherheit 2.350,18  911,87 
 3770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbil-

dung 0,00  759,04 
      
2610 *** Rechnungsabgrenzungsposten  35.196,28 157.929,93 
 3900 Passive Rechnungsabgrenzung 35.196,28  157.929,93 
      
 *** SUMME PASSIVA  366.326,00 459.542,60 
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Erläuterungen zum Jahresabschluss 
 

Passivseite             
 

     EUR  EUR 

        
3035 Gewerbesteuerrückstellung     
        
 Gewerbesteuer 2021   7.673,00   
 Gewerbesteuer 2022   12.783,00  20.456,00 

        
3035 Körperschaftsteuerrückstellung     
        
 Körperschaftsteuer 2022   5.540,00   
 Solidaritätszuschlag 2022   304,70  5.844,70 

        
3070 Sonstige Rückstellung      
        
 Aufbewahrung von Unterlagen    1.200,00 

        
3095 Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung   
        
 Jahresabschluss 2022     1.500,00 

        
3501 Sonstige Verbindlichkeiten     
        
 PWC Beratung 12.2022   6.747,30   
 PWC Beratung 12.2022   401,62   
 VBG Beitrag 2022   1.823,80  8.972,72 

        
3701 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben    
        
 Körperschaftsteuer 2021 lt.B.02.06.2023 7.834,00   
 Solidaritätszuschlag 2021 lt.B.02.06.2023 430,87   
 nachträgl.KSt-VZ 2022 lt.B.02.06.2023 7.834,00   
 nachtr.Soli.KSt-VZ2 022 lt.B.02.06.2023 430,87  16.529,74 

        
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer   
        
 Lohnsteuer-Anmeldung 11/2022  26.300,64   
 Lohnsteuer-Anmeldung 12/2022  17.454,39  43.755,03 

        
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit   
        
 Krankenkassen 12/2022     2.350,18 

        
3900 Passive Rechnungsabgrenzung     
        
 Zuschüsse für SCS Projekt    35.196,28 
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Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 
Pos Konto Bezeichnung 2022 2022 2021 
   EUR EUR EUR 

      
3010 *** Umsatzerlöse  355.712,63 336.789,97 
 4081 Mitgliedsbeiträge 23.600,00  21.300,00 
 4082 Förderbeiträge 5.410,00  3.885,00 
 4336 Erlöse aus im anderen EU-Land 

steuerpflichtigen sonstigen Leistun-
gen, für die der Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer schuldet 8.170,00  7.562,50 

 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren 
Leistungen, im Inland nicht steuerba-
re Umsätze 3.750,00  4.250,00 

 4482 Sponsoring USt 19% 69.025,13  8.725,00 
 4483 Mehrwertbeitrag USt 19% 245.757,50  192.592,50 
 4484 Erlöse SprinD GmbH USt 19% 0,00  98.474,97 
      
3040 *** sonstige betriebliche Erträge  1.491.705,51 508.195,44 
 4830 Sonstige betriebliche Erträge 12.010,22  0,00 
 4972 Erstattungen Aufwendungsaus-

gleichsgesetz 4.238,75  0,00 
 4975 Zuschüsse SCS-Projekt 1.471.196,54  508.195,44 
 4976 Zuschuss Förderprogramm Kon-

gressfonds Berlin 4.260,00  0,00 
      
3110 *** Personalaufwand    
      
3120 *** Löhne und Gehälter  -655.607,67 -268.574,73 
 6020 Gehälter -655.208,98  -268.574,73 
 6039 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer -376,69  0,00 
 6060 Freiwillige soziale Aufwendungen, 

lohnsteuerpflichtig -1.364,00  0,00 
 6075 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit 

(Haben) 2.400,00  0,00 
 6090 Fahrtkostenerstattung Wohnung/ 

Arbeitsstätte -1.058,00  0,00 
      
3130 *** soziale Abgaben und Aufwendun-

gen für Altersversorgung und für 
Unterstützung  -113.967,16 -35.488,26 

 6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -111.101,77  -35.488,26 
 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -2.686,13  0,00 
 6130 Freiwillige soziale Aufwendungen, 

lohnsteuerfrei -179,26  0,00 
      
3160 *** Abschreibungen    
      
3170 *** auf immaterielle Vermögensge-

genstände des Anlagevermögens 
und Sachanlagen  -6.592,39 -2.205,47 

 6200 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände -833,00  -69,00 

 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 
(ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -4.800,98  -236,05 
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Pos Konto Bezeichnung 2022 2022 2021 
   EUR EUR EUR 

 6260 Sofortabschreibungen geringwertiger 
Wirtschaftsgüter -958,41  -1.900,42 

      
3210 *** sonstige betriebliche Aufwendun-

gen  -1.036.885,36 -555.703,54 
 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00  -738,20 
 6303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten -858.130,53  -302.391,27 
 6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgü-

ter) -14.577,50  0,00 
 6400 Versicherungen -4.605,31  -2.499,99 
 6420 Beiträge -2.500,00  -3.250,00 
 6436 Steuerlich abzugsfähige Ver-

spätungszuschläge und Zwangsgel-
der -608,00  0,00 

 6600 Betriebskosten Geschäftsstelle 0,00  -61.375,00 
 6601 Werbekosten -2.126,28  0,00 
 6635 Messen/Festivals/Veranstaltungen -10.191,18  -8.761,70 
 6640 Bewirtungskosten -1.086,64  -41,27 
 6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskos-

ten -465,70  -17,68 
 6650 Reisekosten Arbeitnehmer -11.350,02  -1.085,37 
 6660 Reisekosten Arbeitnehmer Über-

nachtungsaufwand -7.400,75  0,00 
 6800 Porto -719,29  -68,23 
 6805 Telefon -3.415,08  -609,07 
 6815 Bürobedarf -1.858,75  -1.007,37 
 6817 EDV / Internet -13.310,53  -31.879,51 
 6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) -156,58  -77,59 
 6821 Fortbildungskosten -6.283,65  0,00 
 6825 Rechts- und Beratungskosten -64.096,56  -127.908,10 
 6827 Abschluss- und Prüfungskosten -13.261,00  0,00 
 6830 Buchführungskosten -10.676,69  0,00 
 6835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche 

Wirtschaftsgüter) -1.811,90  0,00 
 6837 Aufwendungen für die zeitlich befris-

tete Überlassung von Rechten (Li-
zenzen, Konzessionen) -4.745,31  0,00 

 6850 Sonstiger Betriebsbedarf -275,48  0,00 
 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs -2.144,08  -1.564,95 
 6860 Nicht abziehbare Vorsteuer -1.086,55  -11.378,24 
 6895 Anlagenabgänge Sachanlagen 

(Restbuchwert bei Buchverlust) -2,00  0,00 
 6930 Forderungsverluste (übliche Höhe) 0,00  -200,00 
 6936 Forderungsverluste 19% USt (übli-

che Höhe) 0,00  -850,00 
      
3336 *** Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag  -26.893,37 -15.937,87 
 7600 Körperschaftsteuer -13.374,00  -8.264,87 
 7608 Solidaritätszuschlag -735,57  0,00 
 7610 Gewerbesteuer -12.783,00  -7.673,00 
 7641 Gewerbesteuernachzahlungen und 

Gewerbesteuererstattungen für Vor-
jahre, § 4 Abs. 5b EStG -0,80  0,00 

      
3420 *** Jahresüberschuss/-fehlbetrag  7.472,19 -32.924,46 
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OSB-Alliance e.V.    

     

Aufteilung des Ergebnisses in Betriebsmittel und Projektmittel 2022 
     
Betriebsmittel    

     

     
Kostenstelle Bezeichnung Erträge  Aufwendungen  Ergebnis 

     
9011100 Mitgliedsbeiträge 23.600,00 € 0,00 € 23.600,00 € 
9011200 Förderbeiträge 17.420,22 € 0,00 € 17.420,22 € 
9011302 Zuschüsse Bundesk.SCS Projekt 1.471.196,54 € 0,00 € 1.471.196,54 € 
9012200 Sachkosten Geschäftsstelle 0,00 € 40.863,70 € -40.863,70 € 
9012500 Nicht abzugsfähige Vorsteuer *** 0,00 € 1.086,55 € -1.086,55 € 
9012600 Vereinsentwicklung 0,00 € 138,28 € -138,28 € 
9012700 Personalk.Geschäftsstelle 0,00 € 41.225,25 € -41.225,25 € 
9014100 Rechtsberatung /Buchhaltung 0,00 € 15.773,00 € -15.773,00 € 
9014200 Kosten/Erlöse Geldverkehr 0,00 € 1.327,17 € -1.327,17 € 
9015101 SCS Personalkosten E12-E15 0,00 € 584.689,67 € -584.689,67 € 
9015102 SCS Personalkosten E1-E11 0,00 € 47.237,81 € -47.237,81 € 
9015201 SCS Gegenstände bis 800,00 Euro 0,00 € 2.109,36 € -2.109,36 € 
9015202 SCS Gegenständ.über 800,00 Euro  0,00 € 4.547,12 € -4.547,12 € 
9015203 SCS Sonst.Allg.Verwaltungsausg. 0,00 € 5.757,53 € -5.757,53 € 
9015301 SCS Mieten 0,00 € 16.419,15 € -16.419,15 € 
9015401 SCS Entwicklungsleistungen 0,00 € 733.053,91 € -733.053,91 € 
9015402 SCS Rechtsberatung 0,00 € 58.587,28 € -58.587,28 € 
9015501 SCS Dienstreisen Inland 0,00 € 17.765,48 € -17.765,48 € 
9015502 SCS Dienstreisen Ausland 0,00 € 1.029,23 € -1.029,23 € 

     

 Ergebnis Betriebsmittel 1.512.216,76 € 1.571.610,49 € -59.393,73 € 
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Projektmittel    

     

     
Kostenstelle Bezeichnung Erträge  Aufwendungen  Ergebnis 

     
9021000 Mitgliedsbeiträge Mehrwert 257.327,50 € 0,00 € 257.327,50 € 
9021101 Projektmittelbereich Sachkosten allg. 0,00 € 20.933,39 € -20.933,39 € 
9021102 Projektm.Personalkost.Geschäftsstelle 0,00 € 31.968,58 € -31.968,58 € 
9022100 Sachkosten Veranstaltungen 17.988,08 € 17.523,23 € 464,85 € 
9024416 Working Group Beschaffung 0,00 € 168,10 € -168,10 € 
9024502 Forum für digitale Souv. Sachkosten 51.361,34 € 70.076,64 € -18.715,30 € 
9024503 Forum für digitale Souv. Personalkost. 0,00 € 60.035,51 € -60.035,51 € 
9026100 Presse-/Medienarbeit 0,00 € 32.072,50 € -32.072,50 € 
9026300 Werbematerialien 4.285,71 € 4.144,50 € 141,21 € 
9026400 OSBA-Website 0,00 € 180,31 € -180,31 € 
9050000 Steuern vom Einkommen 0,00 € 26.993,95 € -26.993,95 € 

     

 Ergebnis Projektmittel 330.962,63 € 264.096,71 € 66.865,92 € 

     

     

 Ergebnis Betriebsmittel -59.393,73 €   

 Ergebnis Projektmittel 66.865,92 €   

     

 Jahresergebnis 7.472,19 €   
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Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 
 
 

Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum 
ND        %-Satz 

AK/HK Beg. Wj 
AK/HK Ende Wj 

Zugang Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. 
Abschr. Wj 

RBW Ende Wj 
RBW Vj 

 
140 140001 Plusserver, Markenüber-

tragen Souvreing Cloud 
Stack 

06.12.21 
5/00 20,00 

4.165,00 
4.165,00 

    902,00 
833,00 

3.263,00 
4.096,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      833,00  

 
140 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten 

und ähnlichen Rechten und Werten 
 4.165,00 

4.165,00 
    902,00 

833,00 
3.263,00 
4.096,00 

 

  Normalabschreibung      833,00  
 

Immaterielle Vermögensgegenstände  4.165,00 
4.165,00 

    902,00 
833,00 

3.263,00 
4.096,00 

 

  Normalabschreibung      833,00  
 

670 670008 Amazon, Fairphone 3+, 
Frau Seyffarth (FFDS) 

12.02.22 
1/00 100,00 

0,00 
0,00 

368,91 368,91   0,00 
368,91 

0,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 6 Abs. 2 EStG )      368,91  

 
670 670009 Amazon, Video-

Konferenz-Webcam 
15.09.22 

1/00 100,00 
0,00 
0,00 

589,50 589,50   0,00 
589,50 

0,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 6 Abs. 2 EStG )      589,50  

 
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter  0,00 

0,00 
958,41 958,41   0,00 

958,41 
0,00 
0,00 

 

  Normalabschreibung      958,41  
 

690 690001 Übernahme von LIVE 
Linux 

01.01.11 
5/00 20,00 

2,00 
0,00 

 2,00   0,00 
0,00 

0,00 
2,00 
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Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum 
ND        %-Satz 

AK/HK Beg. Wj 
AK/HK Ende Wj 

Zugang Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. 
Abschr. Wj 

RBW Ende Wj 
RBW Vj 

 
690 690002 Laptop 03.03.14 

3/00 33,33 
1.199,00 
1.199,00 

    1.198,00 
0,00 

1,00 
1,00 

 
690 690003 Gravis, Apple MacBook - 

Manuela Urban 
02.12.21 

3/00 33,33 
1.134,99 
1.134,99 

    410,99 
378,00 

724,00 
1.102,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      378,00  

 
690 690004 Cyperport, Laptop Apple 

MBP 14 - Frau Otto 
01.12.21 

3/00 33,33 
1.889,92 
1.889,92 

    682,92 
629,00 

1.207,00 
1.836,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      629,00  

 
690 690005 Tuxedo, Infinity Book § 

14 - Eduard Itrich 
07.12.21 

3/00 33,33 
1.309,10 
1.309,10 

    472,10 
436,00 

837,00 
1.273,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      436,00  

 
690 690006 Tuxedo, Infinity Book S14 

- Kurt Garloff 
30.11.21 

3/00 33,33 
1.424,05 
1.424,05 

    554,05 
475,00 

870,00 
1.345,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      475,00  

 
690 690007 Cyperport, MBA 13,3 - 

Dirk Loßack 
01.12.21 

3/00 33,33 
1.184,99 
1.184,99 

    428,99 
395,00 

756,00 
1.151,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      395,00  

 
690 690008 Tuxedo, Infinity Book + 

Zubehör, Miriam Seyf-
farth (FFDS 

16.02.22 
3/00 33,33 

0,00 
1.553,71 

1.553,71    475,71 
475,71 

1.078,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      475,71  

 
690 690009 X-Kom GmbH,Apple Mac 

Book+Zubehör-B.Hollery 
(SCS)  

23.03.22 
3/00 33,33 

0,00 
1.684,68 

1.684,68    468,68 
468,68 

1.216,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      468,68  
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Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum 
ND        %-Satz 

AK/HK Beg. Wj 
AK/HK Ende Wj 

Zugang Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. 
Abschr. Wj 

RBW Ende Wj 
RBW Vj 

 
690 690010 Gravis GmbH, Apple 

MacBook - Alexander 
Diab (SCS) 

05.08.22 
3/00 33,33 

0,00 
1.319,00 

1.319,00    183,00 
183,00 

1.136,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      183,00  

 
690 690011 Cyberport GmbH, Apple 

MacBook - Max Wolfs 
(SCS) 

07.10.22 
3/00 33,33 

0,00 
1.619,99 

1.619,99    135,99 
135,99 

1.484,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      135,99  

 
690 690012 primeLine S.GmbH, 

Workstation Kurt Garloff 
(SCS) 

07.11.22 
3/00 33,33 

0,00 
3.677,10 

3.677,10    204,10 
204,10 

3.473,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  

 
690 690013 primeLine S.GmbH 

Workstation E.Itrich 
(SCS) 

07.11.22 
3/00 33,33 

0,00 
3.677,10 

3.677,10    204,10 
204,10 

3.473,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  

 
690 690014 primeLine S.GmbH 

Workstation A.Diab 
(SCS) 

07.11.22 
3/00 33,33 

0,00 
3.677,10 

3.677,10    204,10 
204,10 

3.473,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  

 
690 690015 primeLine S.GmbH 

Workstation M.Wolfs 
(SCS) 

07.11.22 
3/00 33,33 

0,00 
3.677,10 

3.677,10    204,10 
204,10 

3.473,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  

 
690 690016 primeLine S.GmbH 

WorkstationF.Kronlage 
SCS 

07.11.22 
3/00 33,33 

0,00 
3.677,10 

3.677,10    204,10 
204,10 

3.473,00 
0,00 

 
  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  
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Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum 
ND        %-Satz 

AK/HK Beg. Wj 
AK/HK Ende Wj 

Zugang Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. 
Abschr. Wj 

RBW Ende Wj 
RBW Vj 

 
690 690017 primeLine S.GmbH, 

Workstation SCS 
07.11.22 

3/00 33,33 
0,00 

3.677,10 
3.677,10    204,10 

204,10 
3.473,00 

0,00 
 

  Normalabschreibung (§ 7 Abs. 1 EStG )      204,10  
 

690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 

 8.144,05 
36.382,03 

28.239,98 2,00   6.235,03 
4.800,98 

30.147,00 
6.710,00 

 

  Normalabschreibung      4.800,98  
 

Sachanlagen  8.144,05 
36.382,03 

29.198,39 960,41   6.235,03 
5.759,39 

30.147,00 
6.710,00 

 

  Normalabschreibung      5.759,39  
 

Gesamtsumme  12.309,05 
40.547,03 

29.198,39 960,41   7.137,03 
6.592,39 

33.410,00 
10.806,00 

 

  Normalabschreibung      6.592,39  
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Schlussbemerkung und Abschlussvermerk 
 
 
Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der vom Verein erstellten 
Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des Vereins Open 
Source Business Alliance e.V. erstellt.  
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
 
Ulm, den  26.06.2023   
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Renz-Jäger 
Steuerberaterin 
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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) 
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 

mit Zustimmungserklärung 
Stand: August 2022 

 
Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsge-
sellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grunds-
ätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, 
BOStB) ausgeführt. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. 
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber 

auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. 
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbeson-

dere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftragge-
ber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er 
verpflichtet, darauf hinzuweisen. 

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist we-
gen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht mög-
lich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet. 

 
2. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auf-
trags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Ver-
schwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Um-
fang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. 
Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufs-
haftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt. 
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei 

des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der 
Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuerberater angelegte und ge-
führte - Handakte genommen wird. 

 
3. Mitwirkung Dritter 

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe 
Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung 
(z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerbera-
ter ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen. 

 
3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz, Rechnungstellung in Textform 

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und 
in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu über-
tragen. 

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für 
den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheits-
pflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit 
zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. 

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der 
Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren 
des Steuerberaters (z. B. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen. 

(4) Der Auftraggeber ist gemäß § 9 Abs. 1 StBVV, unter Verzicht auf eine persönliche Unterzeichnung der Berechnung, mit der Erstellung und 
Übersendung einer Berechnung ausschließlich in Textform gemäß § 126b BGB einverstanden. 

 
4. Mängelbeseitigung 

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auf-
traggeber hat das Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt -, die Nachbesse-
rung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendi-
gung des Mandats festgestellt wird. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung 
ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach sei-
ner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. 



JAHRESABSCHLUSS zum 31.Dezember 2022 
Open Source Business Alliance e.V. 
10117 Berlin 
  
 

 
- 20 - 

 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt wer-
den. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht er-
forderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers Vorgehen. 

 

5. Haftung 

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus 
mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 4.000.000,00 € (in Worten: vier Millionen €) be-
grenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungs-
begrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haf-
tungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des 
Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bil-
dung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft 
eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsver-
hältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen 
dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt. 

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhält-
nisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert 
wird, auch auf diese Fälle. 

 
6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat 
er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu überge-
ben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle 
Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen 
und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht be-

reits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. 
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den 

Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung be-
rechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat 
alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht. 

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der 
vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). 
Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers 
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht. 

 
7. Urheberrechtsschutz 

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeits-
ergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig. 

 
8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung 

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerbe-
ratervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die 
Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhält-
nis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV). 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergü-
tung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 
BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For-
derungen zulässig. 

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der 
eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber 
einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzei-
tig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. 

 
9. Beendigung des Vertrags 

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag en-
det nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflö-
sung. 

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich 
gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform 
zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftragge-
ber auszuhandeln ist. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch dieje-
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nigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei 
drohendem Fristablauf). 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der 
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand 
der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Da-
tenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie 
von der Festplatte zu löschen. 

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit 

im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform. 
 
10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen 

(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung er-
lischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang 
zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Handakten i.S.v. Abs. 1 sind nur Dokumente, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn 
erhalten hat, nicht aber die Korrespondenz zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber sowie Dokumente, die der Auftraggeber 
bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 2 Satz 4 StBerG n. F.). 

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten 
innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Ab-
schriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 3 StBerG n. 
F.). 

 
11. Sonstiges 

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der 
Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG). 

 
12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. 

 

 

 

_____________________________   _________________________________________ 

Datum      Unterschrift Handelnden 

 

Der Unterzeichner erklärt, dass er die vorstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelesen hat. Sie wurden ihm erläutert und mit ihm die 
Alternativen erörtert. Von ihm gestellte Fragen wurden umfassend und ausreichend beantwortet. Infolgedessen werden sie vollinhaltlich aner-
kannt. 

 

 

_____________________________   _________________________________________ 

Datum      Unterschrift  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



JAHRESABSCHLUSS zum 31.Dezember 2022 
Open Source Business Alliance e.V. 
10117 Berlin 
  
 

 
- 22 - 

 

 
Vorstehender Auftrag wurde ausgeführt von 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 HWS Ulm GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft 

 Schillerstraße 1/6 
89077 Ulm 
Tel. + 49 731 140559 0 
Fax + 49 731 140559 99 
ulm@hws.de 
www.hws.de 
 

 
 
 
 
 

 

 


